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BÜRGERINFO & VERWALTUNG

BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berkheim findet statt

am Dienstag, den 24. März 2026,
um 19:30 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses in Berkheim.

TAGESORDNUNG:

- öffentlich -

1.	 Fragestunde
2.	 Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 		
		  03.03.2026
3.	 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
4.	 Erteilung einer sanierungsrechtlichen Geneh-
		  migung, Schulstraße 6, Flst.Nr. 605/4
5.	 Bausachen
5.1.	Neubau Pforte, Egelseer Straße 5, Flst.Nr. 1465, 		
			   1465/1, 1465/2, Berkheim-Illerbachen
5.2.	Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit einer 		
			   Garage, Südblick 4, Flst.Nr. 1529/5, Berkheim
6.	 3. Änderung des Bebauungsplanes „Illerbachen-		
		  Süd“ in Berkheim-Illerbachen im vereinfachten Ver-
		  fahren gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 		
		  i.V.m. § 13 BauGB

6.1.	Prüfung und Abwägung der bei der öffentlichen 
			   Auslegung und Öffentlichkeitsbeteiligung gem. 
			   § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und Betei-
			   ligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
			   licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
			   brachten Anregungen und Bedenken
6.2.	Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
7.	 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum - Neuge-	
		  staltung der Ortsmitte Illerbachen
		  - Vorstellung der Planung für die innere 
			   Erschließung
8.	 Modernisierung/Umnutzung altes Feuerwehrge-
		  rätehaus im Rahmen der städtebaulichen 
		  Erneuerungsmaßnahme Ortskern II
		  - Bauliche Umsetzung
9.	 Antrag auf Nutzung des Drainagewassers für die 		
		  Biogasanlage Haldenweg
10.	 Bauhof Berkheim
		  - 	Festsetzung einer Winterdienstpauschale
11.	 Annahme einer Geldspende vom 24.03.2026 für 		
			   den Kindergarten „Bei der alten Eiche“
12.	 Sonstiges, Fragen

Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner 
sind hierzu herzlich eingeladen.

Nach der öffentlichen Sitzung findet eine nichtöffent-
liche Sitzung statt.

Die öffentlichen Sitzungsvorlagen liegen am Sitzungs-
tag ab 19:15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in 
Berkheim aus und können vorab vom Ratsinforma-
tionssystem der Gemeinde Berkheim unter https:// 
gemeinde-berkheim.ris-portal.de heruntergeladen 
werden.
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NOTRUFNUMMERN · BEREITSCHAFTSDIENSTE· INSTITUTIONEN

	
•	 Polizei 
	 Tel. 110
•	 Rettungsdienst/Feuerwehr
	 Tel. 112
•	 Allgemeiner Notfalldienst (auch kinder- augen- 		
	 und HNO-ärztlicher Notfalldienst)
	 Tel. 116117 
•	 Telefonseelsorge
 	 0800 1110111 oder 0800 1110222 
•	 Zahnärztlicher Notfalldienst
	 Der Notdienst kann erfragt werden: 
	 Tel. 0761 12012000
•	 Giftnotrufzentrale
	 Tel. 0761 19240
•	 Defibrillatoren
	 Im Einbangsbereich bei der Volksbank in Berkheim, 
	 neben dem Eingangsbereich des Kloster-Cafés in 
	 Bonlanden, im Bürogebäude der Firma Max Wild in 
	 Illerbachen (zu den Bürozeiten) und am Sportheim des 	
	 BSC Berkheim
•	 Bereitschaftsdienst der Apotheken
	 Samstag, 21. März 2026
	 Apotheke Waniek Ummendorf, Riedweg 2
	 Beck‘sche Apotheke Ottobeuren, Marktplatz 11
	 Sonntag, 22. März 2026
	 Biocon Apotheke Memmingen, Weinmarkt 5			 
	 Stadt-Apotheke Dietenheim, Königstr. 53
	 Apotheken-Notdienst Memmingen:
	 Tel. 0137 88822833
	 Apotheke Kirchdorf Lieferservice:
	 Bei Einwurf des Rezeptes in den Briefkasten gegen-
	 über dem Geschäftshaus Heidenbühlstraße 1 in 
	 Berkheim erfolgt die kostenlose Lieferung nach Hause.

•	 Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e. V.
	 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen
	 Tel. 07352 9230-0 · 07352 9230-39
	 Pflegebereich Rot a. d. Rot · Klosterhof 5  
	 88430 Rot a. d. Rot · Tel. 08395 9363411
	 Alten- und Krankenpflege
	 24-Stunden-Rufbereitschaft· Tel. 07352 92300         
	 Haushaltshilfe und Familienpflege 
	 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen  
	 Tel. 07352 9203-20
	 Betreuungsgruppe Silberperlen
	 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen  
	 Tel. 07352 923020

•	 Ambulanter Pflegedienst der Zieglerschen
	 Marktplatz 20 · 88453 Erolzheim
	 Tel. 07354 9376310 · 0151 18236740

•	 Ambulanter Pflegedienst Kirchdorf
	 AllgäuStift Gesundheits- und Pflegedienste GmbH.
	 Tel. 07354 934120

•	 Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal
	 Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden
	 Tel. 0162 2314550

•	 Katholisches Pfarramt Berkheim
	 Tel. 08395 1248
	 Öffnungszeiten: 
	 Montag: 14:30 bis 16:30 Uhr
	 Donnerstag: 09:00 bis 11:30 Uhr

•	 Evangelisches Pfarramt Kirchdorf
	 Tel. 07354 444
	 Öffnungszeiten: 
	 Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr,                         		
	 Donnerstag: 16:00 - 19:00 Uhr

•	 Rathaus Dienstzeiten
	 Tel. 08395 9406-0
	 Montag bis Freitag 	  	 08:00 - 12:00 Uhr 
	 Donnerstagnachmittag	  14:00 - 18:00 Uhr

•	 Standesamt Illertal
	 Marktplatz 7, 88453 Erolzheim
	 Frau Lipp, Tel. 07354 9318-45
	 Frau Soherr, Tel. 07354 9318-60
	 E-Mail: standesamt.illertal@erolzheim.de

•	 Kindergarten „Bei der alten Eiche“
	 Tel. 08395 9406-40

•	 Natur- und Waldkindergarten Berkheim
	 Tel. 0155 60640468

•	 Kinderkrippe Bonlanden
	 Tel. 07354 9354353

•	 Grundschule
	 Tel. 08395 9406-50

•	 Illertalschule
	 Tel. 07354 7144

•	 Bauhof 
	 Bauhofleiter Magnus Schaidnagel
	 Tel. 0155 60745521

•	 Wasserversorgung 
	 Notrufnummer
	 Tel. 0151 53734381
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Gemeinde Berkheim, Landkreis Biberach 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

2026/2027 
 
Du möchtest praktische Erfahrungen sammeln, dich sozial engagieren und gleichzeitig beruflich 
orientieren? Dann ist ein FSJ genau das Richtige für Dich! 

Wir bieten Dir spannende FSJ-Stellen in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen an. 
Unsere möglichen Einsatzstellen: 

- Kindergarten „Bei der alten Eiche“ 
Gestalte mit den pädagogischen Fachkräften den Tagesablauf für Kinder zwischen 
3 und 6 Jahren aktiv mit. 

- Grundschule Berkheim 
Begleite Lehrkräfte sowie Schulsozialarbeiterin und unterstütze unsere Betreuungskräfte in 
der Früh- und Nachmittagsbetreuung. 

- Illertalschule Bonlanden 
Begleite Kinder und Jugendliche in unserem Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum (Förderschwerpunkt Lernen) im Schulalltag. 

Auf Wunsch ist auch ein Einsatz in bis zu zwei verschiedenen Einrichtungen möglich. So kannst 
Du unterschiedliche Bereiche kennenlernen und vielfältige Erfahrungen sammeln. 

Das erwartet Dich: 

- Einblicke in pädagogische Berufe 
- wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Kindern 
- monatliches Taschengeld 
- begleitende pädagogische Seminare 
- Anerkennung als Wartesemester oder praktisches Jahr für soziale/erzieherische 

Ausbildungen und Studiengänge möglich 

Das bringst Du mit: 

- Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
- Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Teamgeist und Motivation 
- Offenheit und Einführungsvermögen 

Bewerbung und Kontakt: 

Wenn Du zwischen 16 und 26 Jahre alt bist und Lust hast, Dich ein Jahr lang sozial zu engagieren, 
freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Sende Deine Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und Lebenslauf) per Mail im pdf-Format 
an info@gemeinde-berkheim.de oder in Papierform an Gemeinde Berkheim, Coubronplatz 1, 
88450 Berkheim. Für Rückfragen steht Dir Frau Schmitt von der Gemeindeverwaltung 
telefonisch unter 08395/94060 gerne zur Verfügung. 

Hinweis zum Datenschutz: Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 
1 lit. a Datenschutzgrundverordnung zur Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke des Auswahlverfahrens für 
die vorliegend ausgeschriebene Stelle. Dies schließt die Weitergabe der Daten an die Beteiligten im Auswahlverfahren ein. Die 
Daten werden mit Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht. 
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Wir suchen 
pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
Herzlich Willkommen bei uns.

(

Das sind deine Aufgaben
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Willem de Klerk, Friedensnobelpreisträger

Das erwartet Dich
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hast du Lust ein Teil unseres Teams zu werden?

Kontakt Kindergarten
„Bei der alten Eiche“ Kontakt Gemeinde

Tandemleitung
Claudia Ruf, Mona Föhr

31.05.2026

6 Gruppen, 150 Kinder

Tel. 08395 / 9406 - 40
info@kindergarten-berkheim.de

88450 Berkheim

Stefanie Schmitt
Coubronplatz 1

info@gemeinde-berkheim.de
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Amtliche Bekanntmachung des 
Gemeindeverwaltungsverbands Illertal 
zur Genehmigung des Flächennutzungs-
plans mit integriertem Landschaftsplan 

Fortschreibung III – 6. Änderung
Mit Bescheid vom 13.01.2026 AZ. 51-BLPV24/076 
hat das Landratsamt Biberach den Flächennutzungs-
plan mit integriertem Landschaftsplan Fortschreibung 
III – 6. Änderung genehmigt. Diese Genehmigung 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt der Flächennutzungsplan in Kraft. 
Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit der 
Begründung, dem Umweltbericht sowie die zusam-
menfassende Erklärung über die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der 
Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, beim Gemeindeverwaltungsverband 
Illertal (GVV Illertal, Marktplatz 7, 88453 Erolzheim zu 
den Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch und 
Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Montag: 14:00 Uhr bis 
17:00 Uhr und Donnerstag: 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfol-
gen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
	 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
	 Verfahrens-und Formvorschriften,
2. 	eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
	 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
	 über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
	 Flächennutzungsplans,
3. 	nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
	 des Abwägungsvorgangs und
4. 	nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren 
	 beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die 
Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 

in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Gemeindeverwaltungsverband Illertal, 
den 19.03.2026

Bürgermeister Jochen Ackermann, Verbandsvorsitzender

SITZUNGSBERICHT

Aus der Arbeit des Gemeinderates
Öffentliche Sitzung
vom 3. März 2026

Tagesordnungspunkt 1:
Fragestunde
Von den Anwesenden werden keine Fragen gestellt.

Tagesordnungspunkt 2:
Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 
10.02.2026
Die Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 10.02.2026 wird anerkannt.

Tagesordnungspunkt 3:
Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
Es sind  keine nichtöffentlich gefassten Beschlüsse be-
kanntzugeben.

Tagesordnungspunkt 4:
4.1. Neubau einer Produktions- und Lagerhalle mit 
Metzgereiverkauf, Alte Steige, Flst.Nr. 555, Berk-
heim
Das Einvernehmen der Gemeinde wird nach § 36 i.V.m. 
§ 34 BauGB erteilt.

Tagesordnungspunkt 5:
Weiterentwicklung des Friedhofsareals in Berkheim
- Vorstellung des bestehenden Konzepts
- Maßnahmen im Jahr 2026
- Vergaben
In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Gemeinde-
rat immer wieder intensiv mit der Weiterentwicklung 
des Friedhofes befasst. Grund war nicht zuletzt der 
stetige Wandel der Bestattungskultur in diesem Zeit-
raum.
Frau Lioba Abrell wurde bereits vor einigen Jahren 
mit der Erarbeitung eines Zukunftskonzeptes für den 
Friedhof beauftragt. 
Die wesentlichen Inhalte des Konzeptes umfassten 
die Schaffung eines Urnengemeinschaftsgrabes mit 
Pflege durch die Gemeinde, die Erneuerung der Ein-
friedung auf der Ost- und Südseite, die Sanierung der 
Leichenhalle, die Umbettung der alten Urnenwand in 
die neuen Urnenwürfel, Erneuerung des Kreuzes beim 
Friedhof sowie die ergänzende Bepflanzung innerhalb 
des Friedhofs.
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Bis auf die Bepflanzung wurden diese Maßnahmen in 
den letzten Jahren umgesetzt.
Frau Abrell erklärt, dass sich der Friedhof dem Wandel 
der Zeit anpassen muss. Es sind neue Bedürfnisse und 
stärkere Individualität bei Bestattungen entstanden. 
Für die Zukunft soll der Friedhof ein Ort der Beiset-
zung, der Trauer und des Gedenkens sein, gleichwohl 
aber auch ein Ort der Begegnung, ein Erholungsort. 
Der Friedhof muss sich den Lebenswirklichkeiten 
des 21. Jahrhunderts anpassen, gleichzeitig aber die 
gewachsene Friedhofs- und Bestattungskultur be-
wahren. Im Mittelpunkt steht die Würde der Ver-
storbenen wie auch die Bedürfnisse der Angehörigen. 
Gerade für Alleinstehende ist der Friedhof ein Ort der 
Begegnung. Mit den Veränderungen muss behutsam 
umgegangen werden. 
Frau Abrell stellte die für 2026 geplanten Maßnah-
men vor:
Pflanzung einer Baumallee aus Amberbäumen 
(Angebot Fa. Junker 2.881,53 Euro)

Baumgräber/Friedwald ähnliche Bestattungsform
Die Verwaltung hat bei der Firma Weiher GmbH aus 
Freiburg ein Angebot eingeholt. Auf dem Friedhof 
wird bereits die Urnenwürfelwand von der Firma Wei-
her GmbH eingesetzt. Dieselbe Firma bietet ein Ur-
nenerdgrabsystem an, bei dem die Urnen kreisförmig 
um einen Baum angeordnet werden. Vorgesehen sind 
12 Grabstellen mit jeweils Platz für zwei Urnen. 
Es wird für die Umsetzung noch ein Baum benötigt; 
diesen würde die Verwaltung nach Rücksprache mit 
der Baumschule Junker beschaffen.  (Angebot Fa. 
Weiher 12.552,12 Euro, zzgl. ein Baum von Fa. Junker)

Urnengräber mit Platte
Die Urnengräber mit Platte genießen bei der Bevöl-
kerung eine hohe Beliebtheit. Deshalb sollen  auf drei 
nebeneinanderliegenden Familiengräbern ca. 8 – 10 
Urnengräber mit Platte anzulegen. Die Gräber können 
durch den Bauhof in Zusammenarbeit mit örtlichen 
Firmen erstellt werden.

Beginn der Verbreitung der Friedhofswege durch den 
Bauhof
Momentan sind die Wege nur ca. 40 cm breit und           
können so nicht mit Rollatoren befahren werden. Es 
sollen vorab 2 Wege verbreitert werden, um so ein 
leichteres Begehen zu ermöglichen.

Bänke, Mülleimer und Fahrrad-Parker Anlehnbügel
Bei der Rodung der Hecke vor der Leichenhalle wur-
de festgestellt, dass die vorhandenen Sitzbänke nicht 
mehr mängelfrei sind. Zudem entsprechen die beste-
henden Mülleimer optisch nicht mehr dem aktuellen 
Erscheinungsbild des Umfeldes.
Es wurde daher ein Angebot bei der Firma Runge für 
neue Sitzbänke, Mülleimer sowie Fahrrad-Anlehnbü-

gel eingeholt. (4 Mülleimer 3.160,00 Euro, 2 Fahrrad-
Anlehnbügel 588,00 Euro, 3 Bänke je nachdem wie ge-
staltet 5.064,60 Euro oder 5.823,60 Euro)

Beschriftung Haus des Abschieds
Der Vorsitzende zeigt Möglichkeiten zur Beschriftung 
des Haus des Abschieds, was vom Gemeinderat ge-
wünscht war. Entweder rechts vom Eingang, auf der 
Westseite oder horizontal an der Stirnseite. 

Sargaufbahrung
Der Vorsitzende zeigt hier ebenfalls Vorschläge vom 
Architekturbüro. Es gäbe eine einfache Holzkonst-
ruktion, die auch als Sitzbank genutzt werden könn-
te, ebenfalls wären nur 2 Stützen aus Metall möglich. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen rollbaren Ka-
tafalk mit Kühlungsplatte aufzustellen, um bei Sarg-
bestattungen eine gewisse Kühlmöglichkeit zu haben. 
Die einfachste Lösung wäre ein mobiler und raumspa-
rend verstaubarer Scherenwagen. Kostenaussagen 
gibt es hierzu nicht. 
Der Vorsitzende erklärt, dass wegen der Aufbewah-
rung und der Kühlung noch mit Fachleuten Rückspra-
che gehalten werden soll. Das von der Firma Hörmann 
angebotene Podest zur Aufstellung einer Urne für     
882 € netto könnte trotzdem beauftragt werden. 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kennt-
nis. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen 
nach Genehmigung des Haushaltsplans in Auftrag zu 
geben; entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan 
veranschlagt.
Es wird weiter beschlossen, die Beschriftung „Haus 
des Abschiedes“ auf der Vorderseite des Gebäudes 
vertikal anzubringen. Die Aufbewahrung für Särge soll 
noch optimiert und die Frage der Kühlung geklärt wer-
den. Ein Urnenpodest wird bei der Firma Hörmann, 
Bonlanden wie angeboten beauftragt.

Tagesordnungspunkt 6:
Ausbau der erweiterten Ortsmitte - Maßnahmen am 
Heidenbühlpark im Landessanierungsprogramm
- Vergabe der Frei- und Verkehrsanlagen
In der Gemeinderatssitzung am 09.12.2025 wurde 
das Büro LARS consult beauftragt, die Ausführungs-
planung durchzuführen. Die beschränkte Ausschrei-
bung der Arbeiten ist erfolgt. Der Submissionstermin 
war am 26.02.2026. Es haben 2 Bieter ein Angebot ab-
gegeben. Das Büro LARS hat einen Vergabevorschlag 
vorgelegt.
Der Angebotspreis der Firma Max Wild belief sich auf 
762.563,16 € und war damit schon günstiger als das 
andere Angebot. Allerdings hat die Firma Max Wild 
noch ein Nebenangebot abgegeben. Unter Berück-
sichtigung dieses Nebenangebotes beläuft sich das 
Angebot der Firma Max Wild auf 708.050 € brutto.
Die Arbeiten der Frei- und Verkehrsanlagen werden 
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an die günstigste Bieterin, die Firma Max Wild GmbH, 
Berkheim-Illerbachen vergeben.

Tagesordnungspunkt 7:
Baugebiet „Bürgerweg Nord“ in Berkheim-                                        
Illerbachen
- Straßenbenennung
Im Baugebiet „Bürgerweg Nord“ gilt es die neue Stra-
ße zu benennen. Die umgebenden Straßenbenennun-
gen haben keine einheitliche Struktur. Das Baugebiet 
wird durchquert vom Feldweg mit der Bezeichnung 
„Grabenweg“. Im Volksmund ist zudem der Begriff 
„Eschbach“ im Bereich dieser Flur überliefert. Bei 
einer Straßenbezeichnung sollten Namen vermieden 
werden, die zu Verwechslungen führen könnten. Als 
Vorschlag ging der Straßenname Eschbachweg ein. 
Der Gemeinderat beschließt, für die neue Straße im 
Baugebiet „Bürgerweg Nord“ in Berkheim-Illerbachen 
den Namen „Eschbachweg“ zu vergeben. 

Tagesordnungspunkt 8:
Breitbandausbau im Rahmen der Graue Flecken- 
Förderung
- Vergabe des Netzbetriebs
Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 
03.06.2025 wurde mit rechtlicher Begleitung durch 
die iuscomm die Netzbetriebsausschreibung für die 
Ausbaubereiche im Graue Flecken-Programm (Giga-
bit-Netz) durchgeführt.
Mit Veröffentlichung im EU-Amtsblatt vom 
04.08.2025 sowie auf dem Vergabeportal www.deut-
sche-evergabe.de hat die Gemeinde Berkheim veröf-
fentlicht, dass beabsichtigt ist, den Betrieb Gigabit-
Netz in Berkheim zu vergeben. 
Die Unterlagen wurden im Vergabeportal www.deut-
sche-evergabe.de für alle interessierten Bieter zum 
Download bereitgestellt. Ebenso erfolgte die Veröf-
fentlichung der Ausschreibung im Förderportal des 
Projektträgers (Gigabit-Portal). 
Das Verfahren wurde europaweit in entsprechender 
Anwendung der Vorgaben der Konzessionsvergabe-
verordnung durchgeführt. Dies mehrstufig in Form 
eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewett-
bewerb. Im Rahmen des vorgeschalteten öffentlichen 
Teilnahmewettbewerbs sind 2 Bewerbungen einge-
gangen. Nach Feststellung der Eignung der Bewerber 
wurden beide zum weiteren Verfahren zugelassen 
und zur Abgabe eines Erstangebotes aufgefordert. 
Mit Ablauf der Angebotsfrist für die Erstangebote 
wurde von beiden Bietern ein verbindliches Erstan-
gebot form- und fristgerecht eingereicht. Die einge-
reichten Erstangebote wurden formal-rechtlich sowie 
technisch-fachlich und wirtschaftlich geprüft. 
Nachdem von der im Rahmen der Ausschreibung vor-
behaltenen Vergabe auf ein Erstangebot Abstand ge-

nommen wurde, wurden die Verhandlungsgespräche 
mit beiden Bietern durchgeführt. Dies mit dem Ziel ei-
ner Optimierung und Verbesserung der Erstangebote.
Sodann erfolgte die Aufforderung zur finalen Ange-
botsabgabe. Mit Ablauf der Angebotsfrist für die fina-
len Angebote wurde sodann von beiden Bietern ein fi-
nales Angebot form- und fristgerecht eingereicht. Die 
finalen Angebote wurden ebenfalls formal-rechtlich 
sowie technisch-fachlich und wirtschaftlich geprüft.
Die technisch-fachliche Prüfung bzw. rechnerische 
und wirtschaftliche Prüfung durch Wolfram Jeske von 
der OEW Breitband GmbH nebst formal-rechtlicher 
Prüfung durch Rechtsanwalt Achim Zimmermann der 
Kanzlei iuscomm Rechtsanwälte haben keine Bean-
standungen ergeben. Die Angebote haben die in den 
Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen Bedingun-
gen vollumfänglich erfüllt.
Obsiegender Bieter ist nach Auswertung auf Grund-
lage der in den Ausschreibungsunterlagen vorgege-
benen Wertungskriterien das Unternehmen NetCom 
BW GmbH, Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen, das mit 
insgesamt 90,65 Punkten von 100 Punkten die höchs-
te Punktezahl nach Maßgabe des Wertungskriteriums 
Pacht erreichte. 
Das Projekt soll bzw. wird im Übrigen nach den Vor-
gaben der
• Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Giga-
bitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bun-
desrepublik Deutschland“ vom 27.12.2022 (Gigabit-
Richtlinie)
• Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur 
Mitfinanzierung der Bundes-Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommu-
nikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ 
(VwV Gigabitmitfinanzierung) vom 10.09.2021
gefördert werden. 
Die Zuschlagsfrist endet am 18.04.2026.
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag im Rah-
men der Ausschreibung „Betrieb Gigabit-Netz in 
Berkheim“ auf das finale Angebot des obsiegenden 
Bieters NetCom BW GmbH, Unterer Brühl 2, 73479 
Ellwangen zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 9:
Bauhof Berkheim
- Festsetzung einer Winterdienstpauschale
Im Rahmen des Winterdienstes übernehmen einige 
Mitarbeiter des Bauhofs regelmäßig den sogenannten 
Weckdienst. Dieser stellt sicher, dass bei winterlichen 
Witterungsverhältnissen  die für den Winterdienst 
eingeteilten Kräfte auch außerhalb der regulären Ar-
beitszeiten kurzfristig verständigt und rechtzeitig zu 
Einsätzen herangezogen werden können.
Der Weckdienst erfordert eine besondere zeitliche 
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Flexibilität sowie eine dauerhafte Bereitschaft, ins-
besondere in den späten Abend- und frühen Morgen-
stunden. Diese zusätzliche Belastung geht über die re-
guläre Arbeitszeit hinaus und stellt eine Sonderform 
der Arbeitsleistung dar. Der Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst sieht für vergleichbare Formen der 
Arbeitsbereitschaft und Rufbereitschaft grundsätz-
lich finanzielle Ausgleichsregelungen vor.
Zur Vereinfachung der Abrechnung und zur Reduzie-
rung des Verwaltungsaufwands soll diese Vergütung 
in Form einer einheitlichen monatlichen Winter-
dienstpauschale an die Mitarbeitenden erfolgen, die 
für den Weckdienst verantwortlich sind. 
Die Pauschale wird vorgeschlagen mit 290 € pro Mo-
nat und Mitarbeiter. Sie soll in den Wintermonaten 
zusätzlich zur Rufbereitschaft für den Zeitraum 1. No-
vember bis 31. März. bezahlt werden.
Die vorgeschlagene Winterdienstpauschale wird im 
Gemeinderat diskutiert. Es besteht noch Klärungsbe-
darf. Die Entscheidung über den Tagesordnungspunkt 
9 wird vertagt.

Tagesordnungspunkt 10:
Sonstiges, Fragen
Der Vorsitzende berichtet, dass am 23.05.2026 Ver-
anstaltungen mit Bezug zum Ehrenamt stattfinden 
sollen. Dies soll in ganz Deutschland der Fall sein. Man 
kann sich überlegen, was hier veranstaltet werden 
könnte.
Von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben wurde eine 
Teilnahme am Radeln für einen guten Zweck abge-
fragt. Laut dem Vorsitzenden haben schon Gruppie-
rungen aus Berkheim eine Teilnahme erwogen.  
Es kommt ein Hinweis aus dem Gemeinderat, dass die 
Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung noch umgestellt 
werden müssen. 
Der Vorsitzende wird auf die  Engstelle an der Bibe-
racher Straße, Kreuzung Hauptstraße durch die Bau-
stelle dort und bestehende Sichtbehinderung und 
schwieriges Durchkommen hingewiesen. In diesem 
Bereich wird noch Wasser- und Wärmeleitung ver-
legt, anschließend soll der Bereich wiederhergerichtet 
werden soll. Der Zaun wurde bereits zurückversetzt.

Die Grüngutabgabestelle auf dem Funkenplatz in Bon-
landen (Kirchdorfer Straße) öffnet

samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr.

Mittwochs ist vorerst geschlossen.

Die Öffnungszeiten sind dringend einzuhalten.                               
Außerhalb der Öffnungszeiten darf keine Anlie-               
ferung erfolgen.

GRÜNGUTABGABESTELLE

Kostenlose Grüngutentsorgung                
durch den Landkreis Biberach

am Dienstag, den 31. März 2026
Allgemeine Information zur Grüngutabfuhr:

Eingesammelt werden: Gartenabraum, Gehölzschnitt, 
Baumreisig, Gras und Laub

Nicht eingesammelt werden: organische Küchenab-
fälle, Boden, Steine, Wurzelstöcke.

Die Gartenabfälle müssen entweder in Papiersäcken 
(ohne Innensack aus Plastik) oder in Bündeln am Stra-
ßenrand bereitgestellt werden.

Heckenschnitt und Gehölz muss auf eine Länge von 
1,5 m gekürzt sein und muss mit verrottbaren Schnü-
ren (Sisal, Hanf) gebündelt sein (keine Kunststoff-
schnüre oder Draht). Kurzes Grüngut wie Laub oder 
Rasenschnitt kann in Behältnissen wie Körben, Laub-
säcken mit Spiraleinlage, Eimern (keine Mülltonnen) 
oder Wannen bereitgestellt werden. Die Behältnisse 
müssen Griffe oder Laschen haben. Das Fassungsver-
mögen darf max. 100 Liter betragen. Bereitgestelltes 
Grüngut darf sich nicht im Gärzustand befinden. Kar-
tonagen sind als Behältnis wegen der Gefahr des Auf-
weichens weniger geeignet. Die Kartonagen selbst 
werden bei der Abfuhr ohnehin nicht mitgenommen. 
Auch in Kunststoffsäcken bereitgestelltes Grüngut 
wird nicht mitgenommen.

Die Behältnisse müssen nach der Leerung vom 
Eigentümer zurückgenommen werden.

Allgemein gilt: Bereitgestellte Behältnisse oder Bün-
del müssen solche Abmessungen haben, dass sie von 
einer Person gehoben werden können. Das Einzelge-
wicht darf 25 kg nicht überschreiten.

Die Grüngutabfälle sind aus Ordnungsgründen erst 
am Vorabend oder am Morgen des Abfuhrtages ab 
06:30 Uhr am Straßenrand deutlich sichtbar bereitzu-
stellen.

MÜLLABFUHR

Der nächste Termin für die Restmüllabfuhr in Berk-
heim, Eichenberg und Illerbachen ist am 

Freitag, den 20. März 2026.

Die Abholung der Blauen Tonne erfolgt am Montag, 
den 23. März 2026, und die Abholung der Gelben  Sä-
cke am Dienstag, den 24. März 2026. Diese beiden 
Termine gelten für alle Orte.

Zur Abfuhr müssen die Tonnen/Säcke ab 06:30 Uhr 
bereitgestellt sein. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.biberach.
de/Abfallwirtschaftsbetrieb
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Berkheimer Ferienprogramm 2026 – Wer macht mit?
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder ein umfangreiches und spannendes Sommer-Ferienprogramm für 
Kinder und Jugendliche von 5 bis 16 Jahren auf die Beine stellen. 

Um solch ein Programm anbieten zu können, benötigen wir wieder das Engagement vieler: unserer örtlichen 
Vereine, von Eltern, Omas, Opas, Betrieben, Privatleuten, Hobby-KünstlerInnen und allen, die bei der Ge-
staltung des Ferienprogrammes mitwirken wollen. Es wäre schön, wenn wir möglichst viele Aktionen für 
unsere Kinder und Jugendlichen anbieten könnten. 

Viele Programmpunkte aus den Vorjahren werden von den Kindern bereits sehnlichst erwartet, sei es, weil 
sie beim letzten Mal keinen Platz bekamen oder weil sie zu jung waren. Deshalb macht es nichts aus, noch 
einmal das Gleiche anzubieten. 

Wer eine Veranstaltung anbieten möchte, meldet sich bitte bei Frau Maier unter Tel. 08395 940611 oder 
per E-Mail an maier@gemeinde-berkheim.de. 

Bitte beachten:

Der Meldeschluss für die einzelnen Angebote ist der 30. April 2026. 

Für Ihre Mitarbeit danken wir bereits jetzt ganz herzlich!

Ferienprogramm Gemeinde Berkheim 2025

Weitere Informationen und Anmeldung online unter:

www.unser-ferienprogramm.de/gemeinde-berkheim

Geborgen wachsen 

Willkommen in unserer Kinderkrippe Bonlanden

Suchen Sie einen liebevollen Ort, an dem Ihr Kind in seinem eigenen Tempo ankommen und wachsen darf? In 
unserer Kinderkrippe begleiten wir die Kleinsten mit viel Herz, Geduld und pädagogischer Erfahrung durch 
ihren Alltag. Ein geborgener und vertrauensvoller Rahmen sowie feste Bezugspersonen geben Ihrem Kind 
Sicherheit.

Unsere Arbeit ist bedürfnisorientiert. Das bedeutet, dass wir jedes Kind mit seinen individuellen Bedürf-
nissen und seiner Persönlichkeit wahrnehmen und respektvoll begleiten. Wir unterstützen Ihr Kind in allen 
Bereichen seiner Entwicklung.

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern liegt uns besonders am Herzen. Gemeinsam möchten 
wir Ihr Kind in seiner individuellen Entwicklung begleiten, es stärken und ihm eine sichere Grundlage für die 
Zukunft geben.

Gute Nachrichten: Für das Kitajahr 2026/2027 haben wir noch freie Plätze in unserer Kinderkrippe. Wenn 
Sie auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für Ihr Kind sind, freuen wir uns sehr über Ihre Anmeldung 
und darauf, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Bei Interesse oder Fragen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Im Namen der Teams

Corina Weiß		
Leitung der Kinderkrippe Bonlanden
Burgstraße 30
Tel. 07354 9354353
info@kinderkrippe-berkheim.de 
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Kinderstube Natur
Hallo Natur- und Tierfreunde,
es ist wieder soweit, die Tierkinder sind da: Rehkitze, 
Junghasen, kleine Enten und Fasane, Kiebitze, Ler-
chen und noch viele mehr.
Wo? Überall, wo Ihr hier spazieren geht, joggt, Fahrrad 
fahrt oder Eure Hunde laufen lasst. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass Ihr Euch besonders jetzt rücksichtsvoll 
verhaltet und nicht unabsichtlich Fehler macht, die 
sehr traurige Folgen haben können. Deshalb bitte…

– Hunde unbedingt an die Leine! Selbst, wenn Euer 
Hund tatsächlich harmlos sein sollte – die Tierkinder 
und Ihre Mütter wissen das nicht, bei ihnen löst er 
immer Panikreaktionen aus! Das kann zu Fehl- oder 
Totgeburten, verlassenen Nestern, abgesprengten 
Rehkitzen oder Wildschweinjungen führen. Apropos: 
Wenn eine Wildschweinmutter böse wird, kann das 
auch für Euren Hund sehr böse Folgen haben. Auch 
Katzen sollten zuhause bleiben, viele, viele Vogelmüt-
ter werden es Euch danken!

– Bitte keine „herumsitzenden Waisenkinder“ auf-
sammeln oder streicheln! Viele Tiere sind Nesthocker, 
z.B. Hasen, Rehe oder Vogelküken. Es ist normal, dass 
sie nicht rund um die Uhr begleitet werden, aber Ihre 
Eltern wissen immer, wo sie sind! Wenn Ihr sie weg 
nehmt oder durch Streicheln Euer Geruch auf Ihnen 
haftet, kann das ein Todesurteil sein!

– Bleibt ruhig und auf den Wegen! Ihr bewegt Euch im 
Wohnzimmer der Natur, benehmt Euch anständig. Die 
Tiere haben ohnehin kaum Rückzugsmöglichkeiten, 
stört diese nicht noch selbst oder durch Eure Hunde 
– und nehmt Euren Müll wieder mit nach Hause. Stellt 
Euch vor, Ihr würdet ständig ungebetenen Besuch be-
kommen, der lautstark durch Euer Haus walzt und 
seinem Müll bei Euch liegen lässt – keiner würde das 
wollen!

– Besonders abends und morgens ist das Wild unter-
wegs, da es tagsüber ständig gestört wird. Bitte achtet 
darauf, diese Zeiten möglichst zu meiden oder wenigs-
tens nicht im oder am Waldrand zu spazieren, reiten 
oder joggen.

Danke,
Eure Jäger

Vorankündigung 
Altpapiersammlung:

Am Samstag, den 28.03.2026, findet in unserer            
Gemeinde wieder die traditionelle Altpapiersamm-
lung statt. Gesammelt werden Zeitungen, Zeit-
schriften, Kartonagen und sauberes Papier.

Wir bitten die Bevölkerung, das Altpapier gebün-
delt und gut sichtbar bereitzustellen. Der Erlös der 
Sammlung kommt unserer Jugenfeuerwehr zugute.

Die Feuerwehr Berkheim bedankt sich bereits im 
Voraus herzlich für Ihre Unterstützung.

ENDE DER AMTLICHEN 
BEKANNTMACHUNGEN

Ab hier werden Beiträge und Bekanntmachungen der 
Kirchen, Vereine, Verbände und Institutionen unter 
eigener Verantwortung der Einsender veröffentlicht.

Patientenverfügung – Vorsorge-              
vollmacht – Betreuungsverfügung

Haben Sie Fragen zu Patientenverfügung – Vorsor-
gevollmacht – Betreuungsverfügung?
Frau Rosemarie Löhe vom Arbeitskreis „Vorsorge 
treffen“ hilft Ihnen gerne weiter.
Telefon: 08395 5479515 (AB vorhanden)


